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Nutzungsdauer für 
Computerhardware und Software

Andreas Heim, Steuerberater bei Angele & 
Kollegen in Türkheim, zeigt eine wesentliche 
und für alle Unternehmen und Freiberufler 
geltende Änderung bei der Abschreibung 
für Computerhardware auf. 

Computerhardware und Software 
Computerhardware (inklusive Periphe
riegeräte, wie beispielsweise Tastatur, 
Monitor oder Drucker) und die zum Be
trieb und zur Nutzung dieser Hardware 
erforderliche Software sind ein wesentli
cher Bestandteil eines Homeoffices. Bis
her galt für die Abschreibung von Com
puterhardware und Software eine 
dreijährige Nutzungsdauer.

Neues BMF-Schreiben
Mit Schreiben vom 26. Februar 2021 (IV C 3 
S 2190/21/10002 :013) setzt die Finanzver
waltung (BMF) die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer für Computerhardware und 
Software, die der Abschreibung nach § 7 
Einkommensteuergesetz (EStG) zugrunde 
liegt, auf ein Jahr herab. Die nunmehr ver
kürzte Nutzungsdauer gilt für die unter 
Punkt II. des Schreibens genannten 
 Computer (inklusive Laptops, Tablets und 
Thin Clients) und Hardwaregeräte (wie 
 DockingStations, Netzgeräte), Peripherie
geräte (wie externe Speichermedien, 
 Tastatur, Monitor, Drucker) und Software. 
Die neue Regelung kann in der Gewinn
ermittlung für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2020 enden, angewen
det werden. Dabei kann die verkürzte 
 Nutzungsdauer nach dem neuen BMF
Schreiben auch auf davon erfasste Wirt
schaftsgüter angewendet werden, die in 
 früheren Wirtschaftsjahren angeschafft 
oder hergestellt wurden und bei denen im 
Regelfall die dreijährige Nutzungsdauer zu
grunde gelegt wurde (Sofortabschreibung 
des Restbuchwerts). 

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Sofortabschreibung wirkt sich aller
dings nur auf Computerhardware und Soft
ware aus, die keine geringwertigen Wirt
schaftsgüter sind. Solche sind selbstständig 
nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaf
fungskosten 800 Euro netto nicht überstei
gen (§ 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz/
EStG). So kann beispielsweise ein Notebook 
mit Anschaffungskosten in Höhe von 
750  Euro unabhängig von der verkürzten 
Nutzungsdauer bereits im Anschaffungs
jahr in voller Höhe abgeschrieben werden. 
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AIP GmbH & Co. KG
Neubau eines Forschungs- und
Innovationszentrums

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Neubau eines Verwaltungsgebäudes und
einer Lager-  und  Produktionshalle

www.mokrani.de

Nissan Autohaus Rabus

Neubau eines Autohauses

Mokrani Systembau GmbH

Seilerweg 1 · 87746 Erkheim

Telefon 0 83 36  80 00 - 6 

Wagner Magnete GmbH & Co. KG
Neubau eines Produktionsgebäudes mit 
Büro und eines Technikums

Horney Design GmbH 
Neubau eines Betriebsgebäudes


